
Überſicht
Die ſche rage

it eiſerner Fauſt rüttelt der Weltkrieg den politiſchen und ſozialen Ge⸗II bilden, den geſetzgeberiſchen Einrichtungen und macht die robe auf ihreGeſundheit und ra Manch gleisneriſcher Bewurf fällt ab und legt alte
Schäden bloß Publiziſtik und Preſſe en Aufdeckung und Verdikt

Auffallend und überraſchen iſt der ifer, mit dem ſeit Kriegsbeginn „die
ſche Frage“, „die Lage des apſtes“ „das italieniſche Garantiegeſetz“ von
der Preſſe, der en und akatholiſchen, bon Juriſten, Hiſtorikern, Journa⸗
liſten, Kanoniſten und Theologen, m eigenen riften und in Zeitſchriften⸗
artikeln, beſprochen werden. Auch wir aben die rage jüngſt m dieſer Zeit⸗
chrift ! behandelt. Nun ſoll eine Überſicht über die Literatur, ſoweit ſie in der
Kriegszeit zu eſchaffen war, unſere Ausführungen ergänzen; viel Wertvolles und
Treffliches fanden wir da aufgeſpeichert

me achliche Gruppierung iſt kaum möglich, da alle Veröffentlichungen den
ſelben Gegenſtand, und zwar im weſentlichen mit derſelben Beurteilung der Haupt⸗
fragen, arlegen.

Als erſter rſchien 1915 auf dem Plan der Prager Kirchenrechtslehrer
Dr Hilgenreiner mit zwei usgaben ſeiner Schrift „Die römiſche rage
nach dem Weltkriege“, e. eine der inhaltreichſten und umfaſſendſten dieſer
Spezialliteratur iſt Sie behandelt den Gegenſtand in ſeiner ganzen Ausdehnung
in echs Abſchnitten Die Souveränität des Papſtes Der Kirchen⸗
ad des Wiener Kongreſſes. Der Untergang des Kirchenſtaates. Das
italieniſche Garantiegeſetz. 5) ſung der römi  en rage Der neue „Wiener
Kongreß“

Der Verfaſſer le es, Uns allenthalben ſeine eigenen edanken durch die
bewährteſten Gewährsmänner vortragen und entwickeln zu laſſen Seine Qr⸗
ſtellung iſt aher ſtellenweiſe ein ſehr geſchicktes Gewebe aus dem Beſten und
Treffendſten, was über den Gegenſtand geſchrieben und geſprochen worden iſt.
teſe Art hat viel Anregendes und Eindringliches; NUL bleibt zuweilen
unbeſtimmt, inwieweit der Verfaſſer mit den Ausführungen ſeiner Gewährsmänner
zuſammengeht.

In dem weiten und rütten Abſchnitt, E vorwiegend atur
ſind, Uden ſich manche Hinweiſe auf die ekannte und verdiente Arbeit Nürn⸗
bergers, allerdings nicht allenthalben auf derſelben wiſſen

tlichen Höhe
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ſteht Was ſodann die beiden wichtigſten Fragen angeht das Garantiegeſetz
und te Löſungsverſuche, ſo ird bei der erurteilung des Geſetzes das völlige
erſagen desſelben In Anlehnung Geffcken und Bornhak, mit Berufung auf
Pius und Leo XIII vorzüglich aus der Entziehung eg  er weltlichen
Souberänität hergeleitet, doch ſowohl von der Urde und Unabhängig⸗
eit als von der der Papſtwürde weſentlichen geiſtlichen Souberänität durchaus
gefordert ird

Bei der Behandlung der Löſungsverſuche der erfaſſer erſter
die Möglichkeit und Opportunität einer Wiederherſtellung des Kirchen⸗

ſtaats bon 1815 Abei ird Im Anſchluß Heiner und ardina err
del Val argetan, daß der auf dieſen verzichten kann, enn auf andere
Weiſe ſeine unumgängliche „Amtsunabhängigkeit“ geſicher iſt.

Mit Recht ird ſodann betont, daß eine Wiederherſtellung des Kirchenſtaates
von 1815 ohne Anwendung von Waffengewa von dem geeinten Italien nicht

erlangen iſt, 10 die Rückgabe des rechten Tiberufers von Rom auf
übergroße Schwierigkeiten ſtoßen würde. Doch Are es nicht unnütz geweſen,

64 Ende der Behandlung des erſten Löſungsverſuches durch Rückgabe
eines ſouveränen erritorialbeſitzes, im uſchluß an das 14 15 von ernz
und Cavagnis, 48 von Pius und Leo XIII., 58 61 von err del Val
und Triebs Geſagte von mit enedi feſtzuſtellen, daß in der
gegenwärtigen politiſchen und ſozialen eitlage eine E Souveränität, auch
geringen Ausmaßes, die allein genügende und aher unerläßliche, providentielle
Erſcheinungsform und Betätigungsbedingung der geiſtlichen Souveränität iſt. Dies
war ſo wünſchenswerter, als 64 Eingang zur Erörterung des zweiten
Löſungsverſuches die nternationaliſierung als „das iellei weſentlichſte Mo⸗
ent“ bezeichnet ird

Sehr richtig ird 64 eine Internationaliſierung des arantiegeſetzes vbom
13 Mai 1871 entſchieden abgewieſen. Bei der Abſchätzung der orteile der
Internationaliſierung eines mit dem Papſte abzuſchließenden Übereinkommens
konnte der erfaſſer noch nicht die Momente berückſichtigen, die
italieniſchen Kontroverſen? rgaben

Der Verfaſſer läßt kaum erkennen, welchem der beiden Löſungsverſuche
das Hauptgewi uteilt teſe Unbeſtimmtheit iſt wohl dadurch veranlaßt, daß
die Entſcheidung der Löſungsfrage dem eiligen ater vorbehalten leiben muß
Immerhin iſt hinlänglich klar, daß er ſowohl E  1 Souveränität als inter⸗
nationale zu einer befriedigenden Löſung ordert.

Im Übrigen ſich die Schrift durch eine gewandte und gewählte
Schreibweiſe, welche e8 dem eſer rlaubt, ſich die re Belehrung, 2 ſie
bietet, mühelos, 1⁴ mit enu anzueignen.

In derſelben Ausdehnung wie Hilgenreiner behandelt auch Dr Karl
Hoeber in ſeiner Schrift „Der und die ömiſche Frage“ den Gegen⸗

Die Seitenzahlen ſind in beiden uflagen die gleichen.
Siehe te Zeitſchrift 91 (1916), 530 n 1916 63)
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an n vier Abſchnitten Die religiös⸗kirchliche eite Die italieniſch⸗
nationale eite. Die völkerrechtlich-internationale ette Neuere orſchläge
und Richtlinien zUur Löſung der romi  en rage.

In dem erſten Abſchnitt ird nach wenigen dtzen über le theologiſchen
Grundlagen des weltlichen Beſitzes der I ſſen Geſchichte bis zum Einbruch
der franzöſiſchen evolutionstruppen Italien und Iim weiten Abſchnitt
bis zum Garantiegeſetz des Mai 1871 fortgeführt. Der dritte iſt der
Beurteilung dieſes Geſetzes, zuma ſeiner völkerrechtlich⸗internationalen eite 8e·
widmet In dieſem weiten und ritten Abſchnitt iſt das von Lulvés geſammelte
Qterta erſtändnisvoll ausgewertet, erheblicher eiſe bereichert und fort⸗
eführt Mit Nachdruck wird Urch gewichtige Zeugniſſe die internationale
Bedeutung der geiſtlichen Souveränität des Papſtes hervorgehoben, e eben
jetzt der Kriegszeit In ſo überraſchendem Maße auch akatholiſchen Kreiſen
eachtung und Anerkennung gefunden hat Nicht ohne Intereſſe ind die Wand⸗
lungen, die Auffaſſung vom um Geiſte Bismarcks durchmachte
Sein Urteil war ruhigen, durch keine politiſchen Intereſſenkämpfe getrübten
Zeiten ein auffallend gerechte und günſtiges wie der Verfaſſer auf run
Spezialſtudie Lulvés??

Der meiſte Qum iſt mit Recht den Löſun

erſuchen gewidme wobei bor
allem nſchluß le eindrucksvolle Rede des Kardinals ſernoch vom
23 März 1916 dem das entſcheidende Wort dieſer Erörterung vor⸗
ehalten ird Sodann ird eingehend der Wert der Internationaliſierung ge
prüft und die beſchränkte Bedeutung dieſes vielgenannten öſungsverſuches nach
gewieſen Hierbei ätte die Internationaliſierung des italieniſchen Garantie⸗
eſetzes bon 1871 noch entſchiedener zurückgewieſen werden können

Hierauf wendet ſi

2 der Verfaſſer ſeiner Haupttheſe zu Auf run
eihe gewichtigſter Stimmen, unächſt der letzten Inhaber des päpſtlichen Thrones
ſodann aber auch Zahl akatholiſcher Gelehrten und Preßorgane omm er

der Folgerung „Der Kirchenſtaa war Verlauf ſeiner wechſelvollen Ge⸗
chichte bald größer bald leiner ſein Gebiet braucht ſich nur wenige Quadrat
kilometer zu aber die Hauptſache iſt der darf nicht ntertan

remden Souveräns ſein!“
An konkreten Vorſchlägen zur Verwirklichung dieſer Forderung ird unächſt

der alte or  ag Visconti⸗Venoſtas rwähnt die Rückgabe der leoniniſchen
und reifen Landes bis zum Meer doch werden zugleich auch

einige ihr entgegenſtehende Schwierigkeiten hervorgehoben Im Anſchluß
dieſen or  ag ird noch ene neuere Variante angeführt welcher Claar?
Deutſchland emnme ewiſſe Publizität verſchaffte Sie knüpft V. wie man
ſagt ereits Unter Pius erfolgten Ankauf emne Pinienhains des Marcheſe
acchetti Dieſer Hain ſoll mit ſtillſchweigender Zuſtimmung der Regierung

Siehe niten
Bismarck und die ömiſche rage Deutſche ebue XLI II) 143 289
tehe Unten
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durch weitere, privatrechtliche Ankäufe allmähli bis zum Meer erweitert werden.
Dann nune m einem günſtigen Augenblick auf run dieſes Beſitzes ein den
Wünſchen und Bedürfniſſen des Papſtes entſprechendes ommen getroffen werden.
Dadurch würde das hnehin kaum zu verwirklichende Hauptprojekt eher
1  er als erleichtert. Der genannte Pinienhain ieg nämlich zwiſchen
zwei zur Befeſtigung Roms gehörigen or und iſt vom Vatikan durch die weite
und lefe Valle d'Inferno mit ihren zahlreichen Lehmgruben und Ziegeleien getrennt,
von anderen mit ſolchen nläaufen berbundenen Schwierigkeiten zu ſ

eigen

Die Haupttheſe Hoebers, daß zu einer befriedigenden Löſung der römiſchen
rage vor allem der wieder wirklicher weltlicher Souverän werden muß,
iſt durch die Ausſprüche der letzten Päpſte außer Zweifel geſetzt Auch die Mo⸗
dalität, das Gebiet des Papſtes nur wenige Uadratkilometer zu
brauche“, ſoll, wie uns das Vorwort ſagt, an leitender auf keine wierig⸗
keiten ſtoßen Auf eine onkrete Form dieſes Mindeſtmaßes wurde in dieſer
Zei

iſt hingewieſen. Doch greifen wir der En  eidung des eiligen
Vaters nicht vor, weniger, als eTL vorerſt die eitlage noch nicht kennen
kann, in der ſie rfolgen muß

Die ſtraffe Zielſtrebigkeit der Darſtellung neben dem reichen Inhalt und der
klaren und gewählten Diktion bildet einen Hau  orzug der ehr leſenswerten
Studie

Der Tchivra Dr Lulves behandelt unſer Thema als Hiſtoriker
Seine Ausführungen erraten eine enntni von alien und Literatur,
wie ſie ſein zehnjähriger Aufenthalt Iim Preußiſchen hiſtoriſchen Mu m Rom
erwarten ließ

Der Verfaſſer veröffentlichte ſeine Studie zuerſt Unter der Überſchrift „Die
Lage des Papſttums in dem gegenwärtigen europäiſchen Kriege“ in der „Deutſchen
Revue“ (November und ſodann „mit eingehenden Ergänzungen und Um⸗
arbeitungen“ als 76 Heft der politiſchen —  te „Der eutſche Krieg“
mit dem Ue. „Die Stellung des Papſttums im Weltkriege“.

Auch Lulvés behandelt Unſere rage in ihrer ganzen Ausdehnung 5. Sein
Hauptverdienſt ieg auf dem Gebiete der geſchichtlichen rſchung, fů e er

ſehr brauchbares aterta beigebracht hat, das denn auch in andern Darſtellungen

1 91 (1916) 520
2 Für eine weitere Auflage emerke ich, daß 21 „Bayeriſchen Geſandten

Graf Spaur“ und „den Arzt Dr. Pantaleoni und den ehemaligen Jeſuiten
Paſſaglia“ 3 leſen iſt

Sie nthält olgende Abſchnitte „Die Verhandlungen über die römiſche
Fragee bis zur eſetzung oms und des Kirchenſtaa durch die Piemonteſen.“

„Warum iſt die Sicherſtellun des Papſttums ohne Mitwirkung der übrigen
erfolgt?“ (richtiger verſucht worden) „Wert des Garantiegeſetzes

nach den Erfahrungen aus dem gegenwärtigen Kriege.“ „Uberſicht Üüber die
hauptſächlichſten, uim egenſa zum Garantiegeſetz bisher gemachten Vorſchläge für
eine Sicherſtellung der Lage des Heiligen St
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ereits geeignete Verwendung fand entſpricht allerdings nicht den
Anforderungen, e. wir eine ſtreng wiſſenſcha Darſtellung ſtellenmüſſen weder was Vollſtändigkeit noch was die kritiſche Verwertung der Quellen
betrifft Jedoch lag auch eine wiſſenſchaftlich⸗kritiſche Arbeit nicht in der
Abſicht des Verfaſſers

Es finden ſich in der Schrift manche Werturteile, e. uim Unde eine
akatholiſchen Autors von vorurteilsfreier Denkungsar eugen. Trotz aller Sym⸗pathie und Wertſchätzung für die nationale Einigung Alien iſt nach ihm „dieUnhaltbarkeit der Lage des Papſttums jetzt nach dem untri alien In den
Weltkrieg) allerſeits lar geworden“ 7 „Die Folgerung, daß der
Untertan des Königs von Italien werden müſſe, hat Europa bisher nicht ge⸗Das Verhältnis des Papſtes zu dem Königreich Italien iſt eine
ungelöſte Frage“ (S 35) Er von „der Stellung des während des
Weltkriege politiſcher und Bedeutung unleugbar gewachſenen
tums“ (S 45) Allerdings ſtoßen wir auch auf Beurteilungen, e weniger Zu⸗
immung nden werden. Es iſt eben dem Verfaſſer nicht elungen, die ſein ema
normierenden irchenrechtlichen Anſchauungen mit Schärfe und arhei zu faſſen

Auch mn der Behandlung der Löſungsverſuche der römi  en rage errſchtdas oment vor. Es ird eine eihe bisher aufgetauchter Vor
ſchläge dargelegt, eingehender der or  0 kleineren Kirchenſtaates
mit oder ohne nternationale icherung exörter Doch rhalten wir eher geſchicht⸗

ateria als eitende Geſichtspunkte
Bei der Darlegung der nſichten Heiners, Hilgenreiners und Noſtitz

lene 43) in betreff der Notwendigkeit eines Kirchenſtaates Are zur
Vermeidung möglicher Mißverſtändniſſe ratſam geweſen, hervorzuheben, daß nach
ihnen, wie letzterer ſich ausdrückt, „die Notwendigkeit des Kirchenſtaates“ (d des
Kirchenſtaates von von Pius und ſeinen ächſten Nachfolgern nie
in der eiſe hervorgehoben wurde, daß allen andern Zukunftsmöglichkeiten alle
Türen verriegelt worden dren In betreff der Notwendigkeit eines Kirchen
ſtaates, einer weltlichen, wahren Souveränität über ein Gebiet auch von
geringem Umfang, denken alle drei Herren ohne Zweifel wie ardina avagn
und ernzs. Für ſie alle liegen die „Zukunftsmöglichkeiten“ auf dem Ge
lete des Usmaße und anderer Modalitäten eine Kirchenſtaates

enden wir uns nun einer Gruppe vbon Zivilrech  ehrern zu, .
mit unſerer rage beſchäftigt aben
Als vierten an. der „Zeit⸗ und Streitfragen der Gegenwart“ gab der

Univerſitätsprofeſſor Dr. er eine Studie mit dem te heraus
„Italien und das Garantiegeſetz““ Auch fühlte das Bedürfnis, unächſt dar⸗
ulegen 5), „wie ſich die Gedanken, die thren rechtlichen Nieder  ag im

a. O. 51
Siehe 1e Zeitſchrift Bd (1916) 434.
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Garantiegeſetz fanden, Iim Qufe der Uunmittelbar vorangegangenen zwei
zehnte entwickelt haben“.

So handelt denn der er ni (9² 7—31) bom „Untergang des
Kirchenſtaates und der Entſtehung des Garantiegeſetzes“. Die Darlegung, we  e,
obgleich ehr ſummariſch, ſich durch Klarheit und Beſtimmtheit auszeichnet,
Uuns vom Sieg Radetzkys bei Novara (23 März bis zum Garantie⸗

von 1871 Im zweiten Abſchnitt: „Italiens Verpflichtungen aus dem
Garantiegeſetz“, erhalten wir eine Erläuterung des Garantiegeſetzes von hervor⸗
ragender juriſtiſcher Schärfe, in welcher auch die inneritalieniſche, beträchtliche
Literatur mit ihren den jeweiligen Bedürfniſſen und Unſchen der Regierung
Rechnung tragenden Subtilitäten einige Berückſichtigung gefunden hat „Die
Sanktion des Garantiegeſetzes und ſein Zuſammenbruch im Weltkriege“ iſt der
tte. des ritten Abſchnittes. ter ird zuerſt (S 47) die gewaltige tei
gerung des Anſehens des Papſttums Unter Leo XIII Uund der Aufſchwung des
innerkirchlichen Lebens Unter Pius wahrheitsgetreu betont, die trotz des Fehlens
des Kirchenſtaates erreicht wurden hierauf wird aber auch die enedi
mit aller Entſchiedenheit erhobene age über die völlige Unzulänglichkeit des
Garantiegeſetzes erwähnt.

lagen ei ſodann der Verfaſſer im einzelnen die Bere  tigung dieſer
age nach; vor allem aus dem angel einer einigermaßen ſichern Grundlage,
da 10 das eſe und ſeine icherung Q des erwarteten internationalen einen
rein inneritalieniſchen Charakter erhalten hatte; ſodann aus dem Mangel der
nötigen Garantien für ſeine wo  ouende Ausführung, der nur zu bald nele
Unbilden und Vergewaltigungen herbeiführte. Der Verfaſſer hält ſich bei dieſem
Nachweis auf dem oden des poſitiven und internationalen ohne die
weſentlichſten ängel zu berühren, 4 ſich aus den Anſprüchen der geiſtlichen
Souveränität rgeben Die ihr ugrunde liegende gottgewollte Sendung muß ſich
In der diesſeitigen Welt auswirken, wofür ſie die Idi  en Erforderniſſe aus ihrer
eigenen Machtvollkommenheit ſchöpfen muß, während ſie ſie hier als gnädige abe
aus remder Hand entgegennehmen ſoll

Sehr eingehend ird die robe behandelt, welcher der gegenwärtige Welt⸗
rieg das Garantiegeſetz unterwarf. Auf die Möglichkeit einer ſolchen robe
0 ſchon Pius n ſeinem erſten Proteſt (15 Mai
hingewieſen. Sehr reichhaltig und dankenswert iſt die Beweisführung für das
Schlußurtei 62) „Das Garantiegeſetz iſt bei der erſten Belaſtungsprobe
zuſammengebrochen; der erſuch, eine internationale Inſtitution, wie 68 das
um iſt, durch ein nationales eſe. zu regeln, iſt geſcheitert.“

Der ſcharfe iſche eiſt, bon dem die Unterſuchung und Darlegung
75 iſt, gibt der Schriſft ein ganz eigenes Gepräge und macht ſie zu einer
ehr erwünſchten Ergänzung der bereits erwähnten, mehr hiſtoriſch gerichteten
Ausführungen.

Dr B ak behandelt in den „Grenzboten“
Juni), 321—327 „die völkerrechtliche Stellung des Papſtes“
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alſo die völkerrechtliche Seite unſerer rage und bietet ami eine weitere juriſtiſche
Ergänzung neben der Ebers', mit welcher ETL ſich berührt, aber nicht deckt,

Man mag über einige nebenſächliche, vom Verfaſſer erührte iſche
Fragen, wie in betreff der bon Alexander VI. „aus päpſtlicher Machtfülle“ in
Südamerika gezogenen Demarkationslinie und in betreff des modernen Völker—
rechts „als echten Kindes der Reformation“ anderer Meinung ſein, ird aber
doch den unſern Gegenſtand weſentlich berührenden Ausführungen mit Intereſſe
olgen Stellenweiſe wirft reilich auch hier die nicht ganz genügende Einſchätzung
der geiſtlichen Souveränität des Papſtes, die durch ihren internationalen Charakter
Trägerin ſo weſentlich völkerrechtlicher Beziehungen iſt, einigen Schatten auf die
Darſtellung.

Wie mehreren Stellen zugeſtanden wird, muß auf Grund der jetzt üb⸗
lichen Terminologie die Stellung des Papſtes In der taatenpolitiſchen Welt als
einzig un ihrer Art bezeichnet werden. Aber könnte und mu man da den Be⸗
gri der Souveränität nicht ſo beſtimmen, daß er neben der weltlichen Sou
veränität auch die geiſtliche umfaßte? Der Begriff enthielte dann als weſentlichen
Inhalt oberſte (suprema), ſich ſelbſt genügende und uneingeſchränkte Regierungs⸗
gewalt in dem zuſtändigen Bereich. Dieſer kann eim weltliches Reich ſein mit
diesſeitigem Ziel, kann aber auch ein geiſtliches ſein mit jenſeitigem Ziel. Da
der geiſtlichen Regierungsgewalt des apſttums nicht nur Bürger katholiſcher
Staaten, ondern auch große Bruchteile der Bevölkerung anderer Staaten Unter.
tehen, gibt eS keinen Souverän, der nicht mit dem als ſeinesgleichen, als
einem Souverän rechnen müßte. genügt, le diplomatiſchen Vertretungen
und den Abſchluß internationaler Verträge, die Ordensverleihungen zu erinnern.
Bei dieſer ſſung des egriffes Cre emne territoriale Grundlage nicht unerläßliche
Vorbedingung der Souveränität. Doch dies iſt eine Unterſuchung, E wir
hier nicht Ende führen können Sie erührt ſich mit Erörterungen,
V der Petersburger Schule des bekannten Profeſſors Martens und mit An⸗
ehnung ſie bon den ruſſiſchen Völkerrechtslehrern vor mehreren Jahren eführt
wurden

Der erfaſſer in ſeiner nun folgenden Unterſuchung der gegenwärtigen
Lage des Papſtes eine wohltuende Arhei Urch die Unterſcheidung von drei
grundver  iedenen aſſungen dieſer Lage jener der italieniſchen Regierung,
jener des Papſtes und jener der politiſchen Umwelt. Vom letzten Standpunkt aus
ergibt ſich ihm folgende Schlußfolgerung 324), auf 3 ſchon in
Obigem ezug habe „D  te andern Staaten endlich aben ſich der Tat

de Taube, La Situation internationale actuelle du Pape et Pidée d'un
droit entre pouvoirs, um Iu für Rechts⸗ und Wirtſchaftsphiloſophie (1908)
360 —368, 510—518 (beſpricht Balkoff, La capacité internationale actuelle du
Saint-Siège et les Dersonnes du droit des Sens, St-Pétersbourg 1904; ru  I
unterſcheidet 16 518 in dem von uns oben angegebenen Inn das Gewalten
recht, droit entre pouvoirs, us inter potestates, und das Recht wiſchen Staaten,
1us inter gentes.
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ſache nicht entziehen können, daß der Kirchenſtaa durch Eroberung untergegangen
iſt Aber ſie betrachten den nach wie vor, trotz des olr der terri⸗
ortalen Grundlage, als perſönlichen Souverän mit königlichen ren, entſenden
1  — ihn Botſchafter und eſandte und empfangen eine Abgeſandten, denen ogar
in kat  en Staaten ein beſonderer Vorrang zugebilligt wird; ſie erkennen
auch die Ordensverleihungen des Souveräns ohne an am iſt die
Völkerrecht einzigartige Erſcheinung eine perſönlichen Souveräns entſtanden; vir
aben mit einer völkerrechtlichen Perſönlichkeit zu tun, hinter der ein a
te Gegenſtand des völkerrechtlichen erkehr mit dieſem Souverän können
natür Überhaupt nicht mehr die Verhältniſſe von UN zu aat, ondern
nur die bon U ind Kirche ſein. Das errech dient hier als xe
Verkehrsform für Verhältniſſe, die des völkerrechtlichen nha entbehren. eſe
Auffaſſung der neutralen Staatenwe iſt ebenſo unabhängig von dem italieniſchen
Garantiegeſetze wie von dem andpunkte der katho  en rche, ſie iſt ſeit 1870
gewohnheitsrechtlich neuentwickeltes Völkerrecht.“

Über den bon den Päpſten eingenommenen Standpun xteilt der Verfaſſer
324) „So ſeltſam die Haltung des ſtarren Einſpruchs die

der alſachen und der durch ſie begründeten völkerrechtlichen und ſtaatsrechtlichen
Ordnung der nge erühren mag, ſo iſt ſie doch nicht ohne re  e und at⸗
ächliche Grundlage. Rechtlich kann die katholiſche raft der ihr von ihrem
göttlichen Stifter erteilten Sendung nicht auf die 7  1  e Grundlage der freien
Stellung des Papſttums verzichten. Sie rde am enn auch die Not⸗
wendigkeit der weltlichen Herrſchaft des Papſttums nicht, wie zeitweiſe beabſichtigt,
dogmatiſch feſtgelegt wurde, gegen göttliches Recht verſtoßen. Die Durchführung
des ru des Papſttums bleibt auf beſſere Zeiten vorbehalten  7.

Das Garantiegeſetz und die durch ◻

ei geſchaffene Lage des Papſtes iſt
nach dem Verfaſſer 10 unhaltbar (S 325 „Die remden Staaten können

nicht auf das Garantiegeſetz verlaſſen und aben auch gar kein Recht darauf,
da es ohne ihre Mitwirkung als einſeitiger Akt der italieniſchen Staatsgewalt
erlaſſen iſt Das um iſt ollends der illkür preisgegeben. Das iſt ein
auf die Dauer unhaltbarer Zuſtand, der NuUr olange eſtehen konnte, weil Italien
auch hier durch den retbun gedeckt war. Das Papſttum wie die Katholiken
des Weltalls haben aber einen Anſpruch auf eine allſeitig echtlich geſicherte Stel⸗
lung des Oberhauptes der katholiſchen ＋

E, die dieſem die freie Usübung
ſeines Hirtenamte gewährleiſtet

Von Löſungsverſuchen ird an erſter die iederherſtellung des Kirchen⸗
ſtaates von 1860 rwähnt teſe kann jetzt nach den ſo entſchiedenen Erklä⸗
rungen Benedikts nicht mehr als „die vbon der Kurie gewünſchte Löſung“ 326)
bezeichnet werden. Eine nternationaliſierung des Garantiegeſetzes bon 1871
ſcheint dem Verfaſſer untunlich, 10 ſcheint überhaupt auf erträge wenig
Wert zu egen Am ympathiſcheſten dare ihm die Übertragung „eines ganz be⸗
ſchränkten Gebiets mit voller Souveräni Dasſelbe äre nach ihm „Unter
Gewährleiſtung aller Großmächte leichter zu halten als ein roßes“ ein
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Urteil lautet 327) „Jedenfalls muß auf eine internationale Grundlage ge⸗e werden, was lan bisher vertrauensvoll der Verfügung der italieniſchen
Staatsgewalt überlaſſen hatte.“

Der ekannte Straßburger Völkerrechtslehrer Laband beantworte in
der „Deu  en uriſtenzeitung“ uli), Nr. 643—- 648
Unter dem te „Der Einfluß des Krieges auf die ellung des Papſtes“
folgende Fragen: ſichert das Garantiegeſetz dem Papſte zu?Wie werden teſe e durch den rieg beeinflußt? und Wirkung
würde die Verlegung des Aufentha des Papſtes un das Gebiet eines neutralen
Staates haben?

Einleitend emerkt der Verfaſſer ehr richtig „Bei der kosmopolitiſchen Stel⸗
lung des Papſtes ind auch die andern Staaten mit en Untertanen
daran intereſſiert, daß der die zur Usübung ſeiner als Oberhaupt
der katholiſchen ir erforderliche Unabhängigkei abe. Wenn er ſodann bei⸗
fügt „Sie (die andern aaten aben das italieniſche eſe tatſächlich als eine
afür genügende Garantie anerkannt, daß demſelben m gewiſſem rade eine
internationale Bedeutung ukommt“ ſo iſt das eine Behauptung, für e. em
eingehender Beweis ſehr geweſen dre. Ferner „halten 8 jetzt be⸗
reits Juli)“ nach dem Verfaſſer „viele Geiſtliche m Rom für klug und
vorſichtig, in das Kriegsgeheul miteinzuſtimmen und an der Verhetzung des
Volkes teilzunehmen; * ſcheint ihnen dies wohl eine beſſere Garantie für ihre
Sicherheit zu ſein, als ſie ihnen das Garantiegeſetz lete Es dürfte wohl
zweifelhaft ſein, ob der Verfaſſer mit dieſer Ausführung dem Verhalten des ta⸗
lieniſchen Klerus nach der offiziellen Kriegserklärung gerecht werde.

Im übrigen werden die durch das Garantiegeſetz dem Papſte und ſeiner
Kur  le zuerkannten und Immunitäten mit juriſtiſcher Schärfe rörter. und
mancherorts die Einwirkungen der Kriegslage hervorgehoben. Die ar⸗
legung du aber V- den gar nüchternen, enn auch zweifellos wahren
Satz aus: „Das einfache eſu dieſer Erörterung alſo iſt, daß der le
Folgen des Kriegszuſtandes ertragen muß wie zahlloſe andere Menſchen.“

me Studie des Gerichtsaſſeſſors Dr. 82— h bom Auguſt 1915
„Das Aum und der Weltfriede“ verdient beſondere eachtung des
Raumes, welchen ſie den riedensbeſtrebungen der Päpſte und Im beſondern
enedi widmet. Der ir Teil enthält unter dem Ite „Die Stel⸗
lung des Papſtes im Völkerrecht“ im erſten Kapitel vor allem, ähnlich wie bei
Hoeber, die des Kirchenſtaats vom Einmarſch der fran Revo⸗
lutionstru  en (1797) bis zum Garantiegeſetz. Im zweiten, kurzen aber m⸗
haltsreichen Kapitel „Die Verbindung zwiſchen weltlicher und geiſtlicher Macht
des Papſttums“ hebt der erfaſſer lar hervor, daß die E  e Herrſchaft der
Päpſte außer ihrem legitimen rſprung einen weiteren, eigenartigen Rechtstitel
dadurch eſaß, daß ſie dem Um die zur Betätigung ſeiner Weltſendung

M.⸗Gladba 1915
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erforderliche rethei und icherung gewährte Was an der icherung noch
ehlte, wäre, nach dem Verfaſſer wenigſtens, Iim Jahrhundert, als man im
Völkerrecht äufiger zur eutraliſierung von Staaten überging, durch die inter⸗
nationale Garantie und Neutraliſierung des Kirchenſtaates 3u eiſten geweſen.
„Was damals näher gelegen, als das Oberhaupt der Chriſtenheit von allen
chriſtlichen Staaten auch als weltlichen Souberän auernd anzuerkennen und ihm
das Gebiet zu garantieren?“ 26.) Das dritte Kapitel: „Das Garantie⸗
geſetz und ſein Zuſammenbruch“, . feſt, daß es, wie die Voſſiſ Zeitun  70
ſich ausdru  5. keiner Aufhebung des Garantiegeſetzes bedarf, 77  da 3  MV durch die
atſachen ereits die Geltung verloren habe“ 36) Der Satz 31) „Die

aben ſich V- der Hauptſache mit dem Garantiegeſetz einverſtanden er⸗

lärt“, bedarf doch wohl eines Nachweiſes und einer Erklärung. Denn, enn

einige 0 das Garantiegeſetz als innere Angelegenheit alien erklärten, ſo
war das zwar ein bedauerlicher Irrtum, aber die Anerkennung mehr aus
als ein In betreff der öſung der römiſchen rage ſpricht der Verfaſſe ſeine
eigene Meinung uin dem Satze 34) aus: „Dieſes Geſetz, das ſo 18 verſagt
hat, ird man ereits eute als der Vergangenhei angehörig betrachten und die
Erwartung ausſprechen müſſen, daß der Heilige u nach dem Kriege durch eine
internationale Garantie aller Staaten die ihm zukommende Stellung łha

Der weitaus größte Teil 38—131) der vortrefflichen Schrift ieg außer⸗
halb unſeres Themas, da den riedensbeſtrebungen der Päpſte gewidme iſt
Dieſen Gegenſtand behandelt ſie mit einer Rei  altigkeit, wie ſie

kaum anderswo nde Hier rweiſt ſich der Verfaſſer als begeiſterter
örderer der pazifiſtiſchen Beſtrebungen.

Als beſonders befähigter Publiziſt behandelte Profeſſ Dir axim ilian
Qaar in einem ängeren Aufſatz der „Zeitſchrift für olitik“ (1916)
321—370 unſern Gegenſtand Unter dem Ite „Italien, der päpſtliche
und die öſung der romi  en rage

7⁴ me beſondere Befähigung erlei ihm
der Umſtand, daß er durch langen Aufenthalt in Italien Land und eute ennt,
aus mannigfachen perſönlichen Verbindungen ſchöpft und als Hiſtoriker und
iterat manchen ſeiner Fachgenoſſen überlegen iſt Er zeig uns Aher unſere
rage und ihre Zuſammenhänge in anderer Beleuchtung Es iſt reilich
die Beleuchtung, in welcher em akatholiſcher Journaliſt und ein in Rom auf
neuzeitlichem Gebiete ätiger Hiſtoriker, der über Beziehungen zu diplomatiſchen
und parlamentariſchen Kreiſen erfügt, vatikaniſche inge und Vorkommniſſe

Ohne Zweifel erlei im beſondern ſeine Vertrautheit mit der inner:  3  2  ·
politiſchen und parlamentariſchen Geſchi alien ſeinen Darlegungen mannnig⸗
ache Vorzüge und eine beſondere Färbung

Die erſten beiden eile des behandeln die Strömunge und Wand⸗
lungen M den nationalen und politiſchen een der italieniſchen Katholiken ſeit
1870 Die hier in rage kommende geiſtige Welt gravitierte nach zwei olen
hin dem Non expedit ezügli der politiſchen ahlen und dem nationalen
Fühlen, dem der ibyſche und dann der Weltkrieg mächtige Zielpunkte bot. Ohne
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Zweifel ird hier ein feſſelndes Kapitel neueſter behandelt Darin nimm
die Haltung des eiligen Stuhles neben der Entwicklung des jungen italieniſchen
Königreichs das Hauptintereſſe in Anſpruch Bei der Darſtellung der italieniſchen
Politik rweiſt ſich der erfaſſer als wohlunterrichteten und aufmerkſamen Be
obachter Für die Beurteilung des Verhaltens des eiligen Stuhles dagegen

dem Utor enn weſentliche Erforderni en genügendes Verſtändni für
die Weltmiſſion des Papſttums und die geiſtliche Souveränität ſeines Trägers
alſo für die eele der weltlichen Souveränität Infolgedeſſen ‚t ſein lick aſt
nUur dieſer letzten und ewerte eLr ſie nach Art aller übrigen Staatengebilde
Was der Utor von der Sendung und geiſtlichen Souveränität des Papſttums
mein iſt Sache ſeiner Weltanſchauung; als Hiſtoriker kann er ſie da ſie nun
einmal en tatſächlicher Faktor erden und Sein der Wirklichkeit iſt nicht
ungeſtraft außer acht laſſen Dieſer angel wirft naturgemäß ſeine Schatten
auf manche Werturteile und *  er (8 dem Utor bei den handelnden Per
ſonen ideale Beweggründe und Anſchauungen vorauszuſetzen, Wie ſie Amt und

vbon ihnen ordern aher rühr auch die ihn mancherorts irreführende
Jagd nach perſönlichen diplomatiſchen und politiſchen Nützlichkeitsbegründungen,
für 2 die weſentlich unrichtige Beurteilung des Kardinals Rampolla ein

hervorſtechendes Beiſpiel iſt Trotz alledem muß anerkannt werden, daß ſich
Claars Darſtellung ene Fülle nützlicher Belehrung ndet; nur iſt ſie mit ſelb⸗
ſtändiger Kritik zu ſichten

ehr richtig und wohlwollend beurteilt der aſſer enedi und
ſeine Stellung Weltkrieg:

„Es bedarf nach dem hier Geſagten nicht vieler orte, Uum erkennen aſſen,
innerhalb welcher Schwierigkeiten die Stellung Benedikts N·
Über den kriegführenden Mächten allgemeinen und gegenüber Italien beſondern
bewegt Das derzeitige Oberhaupt der katholiſchen jj⁰ iſt nach Ausbruch des
eltkrieges September 1914 zur tara gelangt Dem einſtigen Unterſtaats⸗
ſekretär ampolla geht der Ruf Diplomaten von ungewöhnlicher Begabung
und von charfem durch eine äußeren Beeinfluſſungen el trübendem Blick
voraus Das iſt eln Glück für das Schiff der Kirche, das durch die Brandungen
des Weltkrieges ſteuern hat Es iſt aber auch ein Erfordernis das niemals
größer war als gerade eute wo eine ſchwankende Oberleitung der 74½ zweifellos
bei dem rückſichtsloſen Werben, namentlich des ranzöſiſch⸗engliſ

ruſſiſchen TLet.
verbandes und ſeiner nhänger den Papſt, die ſchwerwiegendſten Folgen
haben können Benedikt hat ſeit ſeiner Wahl die ſtrengſte Neutralität
zur Richtſchnur gemacht, die namentlich das geiſtliche Oberhaupt der auf beiden
Seiten kämpfenden Katholiken ohne eitere als enne anſehen mu Er
hat, was ſeinen Kräften and, ge voller Übereinſtimmung mit den
italieniſchen Katholiken den Kriegseintritt Italiens verhindern Als aber dieſer
Krieg ſeinen un und die politiſche Tätigkeit der italieniſchen
Katholiken beſchloſſen worden Ar, da hat Benedikt ſich die rage vorlegen
müſſen, welche Pflichten ihm nun das Eintreten alien den rieg auferlegen
nne, ſowohl gegenüber dem Weltkrieg überhaupt als gegenüber der beſondern
Lage der ſich der päpſtliche ſeit dem Mai 1915 befindet“ 348)
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Zutreffend iſt ohne Zweifel 350), daß „Benedi die ömiſche rage für

ſpruchreif hält, inſofern ſie in Wirkli  Eet viel weniger eine Frage arſtellt, als
den Anſchein hat“ Dagegen manches Schiefe in dem anſchließen⸗

den Satz „Er wünſcht gewiſſermaßen und P8 muß dieſe na Tatſache aus⸗
geſprochen werden, auch enn die katholiſchen Schriftſteller uim ſtrengen Sinne ſie
nicht zugeben wollen), den der römiſchen Frage wegzuräumen, der rig
geblieben iſt, nachdem die praktiſche Geſtaltung des Verhältniſſes Italien die
Mauern eben in Trümmer hat fallen laſſen die Pius hatte erri  en wollen.“

Hier ird der Autor dem Verhalten Pius' nicht gerecht Pius, dem
kein prophetiſcher lick die Zukunft e, mu 1870 unächſt der durch
Jahrhunderte bewährten ahrhei feſthalten daß der Kirchenſtaa die von der
Vorſehung ＋

e Bürgſchaft der zu ſeiner Weltmiſſion unerläßlichen Un⸗
abhängigkeit ſei ies mu ſo mehr tun, als ihm ſeine eigene und die

des letzten Jahrhunderts zeigte, auf wie unverhoffte eiſe eſe Bürg⸗
wiederhergeſtellt werden konnte. Er und ſeine achfolger mußten ſich durch

den Lauf der Weltgeſchichte allmähli elehren aſſen, daß die ane der Vor⸗
ſehung die ittel zur Erreichung der unerläßlichen Urde und reihei modifizieren
onnten und wollten. Nicht nur die Möglichkeit einer vollen Wiederherſtellung
ſchwand ondern uim ſelben Maße geſtalteten ſi die ufgaben der italieniſchen
Katholiken immer dringlicher Nur das Wohl der 1 und des Landes, das
ihnen die orſehung als Heimat zugewieſen atte, als Leitſtern im Auge haltend,
vollzogen die letzten vier Päpſte, nach Maßgabe des ihnen bon der eitlage zu⸗
ſtrömenden Lichtes, die nötige andlung in ihrer Stellung zur romi  en rage
und m ihren Direktiven an die italieniſchen Katholiken In dieſer andlung
markiert naturgemäß jede Thronbeſteigung eines Papſtes einen nt⸗
ſchiedeneren Ruck. Es 11 die neueſte Phaſe ohne Behinderung von ſeiten der
vorhergehenden und ihrer Vertreter in ihr volles Recht. ies iſt nun ehen wieder
der Fall und bildet die Un des Augenblicks.

Was onnten nach dem eſagten die Päpſte beim Fehlen eines prophetiſchen
Blickes anderes tun? eder aus dem anfänglichen ſtarren Feſthalten noch aus
der allmählichen andlung noch aus dem empo derſelben kann ſie irgend
eine weſentliche Anklage hergeleite werden.

Wir leſen ferner 348) unterliegt keinem Zweifel, daß Benedikt nicht
tn erſter Linie durch die tatſächlichen Unzukömmlichkeiten des Garantiegeſetzes dazu
veranlaßt worden iſt, eine Löſung der römi  en Frage In Verbindung mit dem
Ende des We  riege in Ausſicht nehmen.“ Weiterhin et es 350) „Dazu
omm nun aber noch, daß mit einer Klärung des Verhältniſſes 3 Italien
auch die andere Hauptfrage ehr eng verbindet, die enedi beſchäftigt, nämlich
ſein un der Friedenskonferenz zUm Abſchluß des gegenwärtigen Weltkrieges
als Vermittler und als buverän Zutritt erlangen.“

Die oben kurz ſkizzierte Entwicklung rklärt hinreichend die Geneigthei
Benedikts zur Löſung der romi  en rage Die längſt beſtehende Geneigtheit
wurde durch e im iege chärfer in Erſcheinung tretenden nzulänglichkeiten
des Garantiegeſetzes nicht veranlaßt, ondern nur geſteigert. Der weitere un
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die rage uim ollſten Einvernehmen mit Italien zu en, iſt nach den ber⸗
ſchiedenen Außerungen Benedikts ganz elbſtverſtändlich. enedi will keine Löſung
ohne und Italien Dagegen widerſpri ern Tatſachen die Voraus
ſetzung des Verfaſſers, der Wun auf dem Friedenskongreß als Vermittler zu
walten, habe einen beſtimmenden Einfluß auf den Löſungswun gehabt Hier
und auch hätten der Oorriere Italia und die Civilta OCattolica? gute
Dienſte geleiſtet, enn ſie in dieſer Kriegszeit dem Autor zugänglich geweſen

In betreff der ſoviel erörterten Beteiligung des Papſtes dem ſog Friedens⸗
ongreß muß mit Nachdruck auf das an anderer Stelle? hierüber Geſagte
verweiſen, wodurch dieſer Gegenſtand in te un  ere weite Ferne gerückt
w  *  rd, in die Eer gehört

Allgemeine Beachtung verdienen einige Mitteilungen, auf die
Schwierigkeiten beziehen, auf E, wie cheint, Löſungsverſuche in der letzten
Zeit geſtoßen ſein ſollen 351 leſen r: ſei nur feſtgeſtellt, daß wiſchen
den onaten September und November 1915 das Kabinett alandra von hervor
ragenden italieniſchen Katholiken, die naturgemäß nicht der vatikaniſchen Welt im
eigentlichen Sinne angehören, darauf hingewieſen worden iſt, daß das un Broſchüren
und Ttikeln eu  er und öſterreichiſcher Schri  er behandelte ema von eimer
Löſung der römiſchen Frage in Verbindung mit dem Weltkrieg V vielen italie⸗
niſchen Kreiſen als ein Verſuch ausgelegt wird, eine reſſton auf den Vatikan 3
üben, eine Löſung der römiſchen Frage Italien und im Anſchluß
die Mittelreiche erſtreben. Man hat aher den vatikaniſchen Kreiſen nahe⸗
gelegt, edenken, daß die italieniſchen Katholiken 2 lie  en en würden,
enn eine Verſtändigung wiſchen dem Vatikan und Italien ohne jede Ein
miſchung dritter dieſe Gerüchte 3 beſeitigen ermb  E, die dem Patriotismus der
italieniſchen Katholiken während eines von ihnen mit Begeiſterung geſtützten Krieges

den Landesfein Überaus ſchmerzlich und einlich ſein en
ſei nun vertraulich über einen Löſungsverſuch verhandelt worden, bis die

Rede Tlando vom 21 November 1915 das Scheitern dieſes Verſuches offen
arte Die hierüber betroffenen Katholiken eten darauf hingewieſen worden

3538), „daß teſe Rede nur anſcheinend den und Vatikan
ger  e. habe, daß man un Wirkli  el aber die Verſuche Deu  an und Oſter⸗
reich⸗Ungarns habe treffen und kennzeichnen wollen. denen man den Charakter emer
reſſton auf Italien durch das unzeitgemäße Hervorholen der römiſchen Frage
zuſchrie

So1 Auch andern Orten ſtört ieſe irrige Annahme die Darlegungen.
355 „daß der un erſter unie anſtrebt, eine Beteiligung der Friedens⸗

konferenz 3 erlangen“.
Siehe te Zeitſchr 91 (1916) 528 574 Ebd 532
S. 352 „Die Urſachen dieſes Scheiterns ſind erli darin 3 ſuchen,

daß über das eigentliche der romi  en rage eine inigung nicht erzielt
werden konnte Sie liegen aller Wahrſcheinlichkeit nach darin, daß Italien, ge⸗
drängt von ſeinen Alliierten, eine Verbindung wiſchen der Löſung der römi  en
rage und den Wünſchen des Vierverbandes gegenüber der päpſtlichen Neutralität
verlangte und daß die Kurie einer ſolchen Verkn  ung von ThemenDie römiſche Frage.
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die Frage im vollſten Einvernehmen mit Italien zu löſen, iſt nach den ver⸗

ſchiedenen Außerungen Benedikts ganz ſelbſtverſtändlich. Benedikt will keine Löſung

ohne und gegen Italien. — Dagegen widerſpricht ſichern Tatſachen die Voraus⸗

ſetzung des Verfaſſers, der Wunſch, auf dem Friedenskongreß als Vermittler zu

walten, habe einen beſtimmenden Einfluß auf den Löſungswunſch gehabt r. Hier

und auch ſonſt hätten der Corriere d'Italia und die Civiltà Cattolica? gute

Dienſte geleiſtet, wenn ſie in dieſer Kriegszeit dem Autor zugänglich geweſen wären.

In betreff der ſoviel erörterten Beteiligung des Papſtes an dem ſog. Friedens⸗

kongreß muß ich mit Nachdruck auf das an anderer Stelles hierüber Geſagte

verweiſen, wodurch dieſer ganze Gegenſtand in die unſichere weite Ferne gerückt

wird, in die er gehört.

Allgemeine Beachtung verdienen einige Mitteilungen, welche ſich auf die

Schwierigkeiten beziehen, auf welche, wie es ſcheint, Löſungsverſuche in der letzten

Zeit geſtoßen ſein ſollen. S. 351 leſen wir: „Es ſei nur feſtgeſtellt, daß zwiſchen

den Monaten September und November 1915 das Kabinett Salandra von hervor⸗

ragenden italieniſchen Katholiken, die naturgemäß nicht der vatikaniſchen Welt im

eigentlichen Sinne angehören, darauf hingewieſen worden iſt, daß das in Broſchüren

und Artikeln deutſcher und öſterreichiſcher Schriftſteller behandelte Thema von einer

Löſung der römiſchen Frage in Verbindung mit dem Weltkrieg in vielen italie⸗

niſchen Kreiſen als ein Verſuch ausgelegt wird, eine Preſſion auf den Vatikan zu

üben, um eine Löſung der römiſchen Frage gegen Italien und im Anſchluß an

die Mittelreiche zu erſtreben. Man hat daher den vatikaniſchen Kreiſen nahe⸗

gelegt, zu bedenken, daß die italieniſchen Katholiken es am liebſten ſehen würden,

wenn eine Verſtändigung [352] zwiſchen dem Vatikan und Italien ohne jede Ein⸗

miſchung dritter dieſe Gerüchte zu beſeitigen vermöchte, die dem Patriotismus der

italieniſchen Katholiken während eines von ihnen mit Begeiſterung geſtützten Krieges

gegen den Landesfeind überaus ſchmerzlich und peinlich ſein müſſen.“

Es ſei nun vertraulich über einen Löſungsverſuch verhandelt worden, bis die

Rede Orlandos vom 21. November 1915 das Scheitern dieſes Verſuches“ offen⸗

barte. Die hierüber betroffenen Katholiken ſeien darauf hingewieſen worden

(S. 353), „daß dieſe Rede ſich nur anſcheinend gegen den Papſt und Vatikan

gerichtet habe, daß man in Wirklichkeit aber die Verſuche Deutſchlands und Oſter⸗

reich⸗Ungarns habe treffen und kennzeichnen wollen, denen man den Charakter einer

Preſſion auf Italien durch das unzeitgemäße Hervorholen der römiſchen Frage

zuſchrieb“.

So

Auch an andern Orten ſtört dieſe irrige Annahme die Darlegungen.

S. 355: „daß der Papſt in erſter Linie anſtrebt, eine Beteiligung an der Friedens⸗

konferenz zu erlangen“.

Siehe dieſe Zeitſchr. 91 (1916) 528 ff. 574 ff.

Ebd. 532.

S. 352: „Die Urſachen dieſes Scheiterns find ſchwerlich darin zu ſuchen,

daß über das eigentliche Thema der römiſchen Frage eine Einigung nicht erzielt

werden konnte.

Sie liegen aller Wahrſcheinlichkeit nach darin, daß Italien, ge⸗

drängt von ſeinen Alliierten, eine Verbindung zwiſchen der Löſung der römiſchen

Frage und den Wünſchen des Vierverbandes gegenüber der päpſtlichen Neutralität

verlangte und daß die Kurie einer ſolchen Verknüpfung von Themen .. wider⸗

ſtanden hat.“wider  2
ſtanden hat.“
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Wir müſſen uns verſagen auf andere intereſſante Außerungen des Ver

ſſers einzugehen, in Anbetracht derer der Aufſe ene anregende, auch
vielerorts zur Kritik herausfordernde Leſung bietet

In betreff der Beurteilung, die verſchiedenen Löſungsverſuche der rö⸗
ſchen rage N  en emerke ich hier nur daß der Verfaſſer der Bedeutung
des „territorialen omen ſtaatsrechtlichen Sinn“ für das Am nicht
gerecht ird Die große und die „kleinere“ 358) territoriale Löſung
werden abgelehnt Der nit dem Pinienhain des Marcheſe acchetti verknüpfte
orſchlags leitet den Utor längeren Ausführung über die „Bewegungs
freiheit“ des Papſtes (95 361 368)

Von größerem Intereſſe iſt zu wie die Kreiſe des Verfaſſers die
Schwierigkeit beurteilen mit der gegenwärtigen italieniſchen Regierung zu
befriedigenden Verſtändigung zu gelangen Die Schwierigkeit iſt dem Satz
angedeutet 366)

Die ttalteni Regierung uß, „auch enn ſie, wie das Kabinett Salandra⸗
Sonnino, der gemäßigt konſervativen Partei angehört klar werden, wie die
Innere Politik Italiens durch Eerne Verſöhnung mit der Kurie geſtaltet werden kann
und wie *2 möglich wäre, ſich nach ſolchen Verſöhnung dem von
den Katholiken vielleicht beherr  en Parlament auf die antiklerikale demokratiſche
aſi en, die ſeit 1876 das ausſchließliche oder verwaltende ſo) Moment
der italieniſchen Regierungspolitik geweſen iſt. ＋.

Dieſe nneren Schwierigkeiten“ werden ur die ausländiſchen Treibereien
der antiklerikal regierten Länder weſentlich vermehrt Um ſo weniger ſollten
monarchiſch und konſervativ gerichtete Kreiſe befriedigenden Löſung der
romi  en rage ann immer ſie erfolgen mag, efahren von eiten der „italophil
gewordenen Intereſſen der Kurie“ 5 wittern

In den „Preußiſchen Jahrbüchern“ 164 (1916), 319 334 beſpri
Liz Ulert Privatdozent Berlin, „die ömiſche rage Uuhigem
Ton, ohne daß ſein Standpunkt ihn zu irgend ſchärferen Wendungen ver⸗
anlaßt teſe Ruhe wurde ihm ſo leichter als er ſeinen Aus⸗
führungen den theologiſchen Untergrund ſeines Themas aſt gänzlich ausſchaltet
Aus dieſer Au  altung ergibt ſich allerdings der Darlegung manches chwan⸗
ende Uund Schiefe da die dem hiſtoriſch Erwachſenen ebende Begründung
und Darſtellung die inge nicht allenthalben M ihrem wahren, natürlichen
zeigen kann

Ferner EH zuweilen der Erörterung der einzelnen Fragepunkte
Unbeſtimmtes und Verwirrendes da für jeden das ateria auch das
bereits erledigte vorgelegt ird nicht genugſam die ſür ihre Beantwortung ereits
vorliegenden maßgebenden Geſichtspunkte und erfolgten Entſcheidungen hervor⸗

356 361 364
Die leoniniſche Stadt und ein Streifen bis zum Meer
le 1e Zeitſchr 91 520 Anm

4 Ebd 523 f 368
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gehoben werden und infolgedeſſen verſäumt wird, die Fülle der Einzelheiten aufgewiſſe Richtungen und Einheiten zu reduzieren. So war bei der Erörterungder zur öſung der römiſchen rage berufenen Faktoren darauf hinzuweiſen, daßenedi mit aller wünſchenswerten Beſtimmtheit durch ſeinen Staatsſekretär Ex:
klären ließ, EL wünſche und beabſichtige, die rage nUur Im vollen Einverſtändnismit dem italieniſchen zu löſen In ezug auf die Wiederherſtellung einer
territorialen Souveränität müſſen drei Möglichkeiten doch wohl als ausgeſchaltegelten und hat auf der andern eite eine e Souveränität, enn
auch von beſchränktem Ausmaß, UOi Anbetracht der Urde und der Offenſichtlich⸗eit der Unabhängigkeit des Papſtes als unerläßliche Bedingung fů eine be⸗
friedigende Löſung zu gelten. Fernerhin ird ielfach enn auch von
unſerem Verfaſſer in geringerem Maße der Wunſch des Papſtes, dem „kommen⸗
den  7. Friedenskongreß zu präſidieren, als geſicherte atſache angenommen, 10 als
hervorragender Faktor bei politiſchen Erörterungen in Rechnung ſe

—— Daßder Heilige ater, welcher von einer Anzahl von Regierungen formell als geiſter Souverän anerkannt wird, ſeine Ausſchließung von einem Friedenskongreßals nbi und Beeinträchtigung mpfinden muß, iſt doch wohl ſelbſtverſtändlich.
Anderſeits iſt klar, daß er bis jetzt keine Veranlaſſung alte, für ſeine Zulaſſung
zu emem uin ehr unſicherer Ferne liegenden Friedenskongreß irgend einen Schritt

tun Von einer Internationaliſierung des 10 unzureichenden Garantie⸗
geſetzes bon 1871 ollte doch wohl endlich keine Rede mehr ſein. Ob für das
neue mit Italien abzuſchließende ommen außer der ſozuſagen natürlichen Inter⸗
nationaliſierung, E allem ukommt, was den eiligen ater und durch ihndie Geſamtkirche betrifft, noch ein weiteres formelles internationales ommen
wünſchenswert iſt, dürfte eine rage von durchaus untergeordneter Bedeutungſein, ſobald einmal das Hauptabkommen Uſtande gekommen iſt

Mit dieſen Feſtſtellungen ſich wohl in der verwirrenden Fülle von ver.
ſchiedenen Seiten beigebrachter Materialien le wünſchenswerte Sichtung und
Ordnung ſchaffen aſſen

Endlich önnten die Ausführungen des Verfaſſers den Eindruck erwecken
als efanden ſich die eu  en Katholiken in einer recht unangenehmen und ber
zweifelten Lage gegenüber der römiſchen rage und in betreff der Pflichten e.
ihnen jene rage auferlege. Und doch Qre teſe Meinung 10 irrig Die
Katholiken werden ſich elbſtverſtändlich für die Lage ihres Oberhaupte inter  2  5
eſſieren, für dieſes eine Stellung verlangen, in welcher ſeine Urde und die
zur Betätigung ſeiner Hirtenſorge unerläßliche, offenſichtliche Unabhängigkeit ge⸗
währleiſte iſt. Hierfür werden ſie mit den letzten vier Päpſten das inneritalieniſche
Garantiegeſetz von 1871 als durchaus unzureichen bezeichnen, werden vielmehr
mit ihnen eine wahre e.  1 Souveränität beim Petrusgrab, zum mindeſten
über den Vatikan und ſeine nächſte mgebung verlangen. Es ird aher,

Siehe te Zeitſchr 91 532 530
2  2 Beſonders 325 328 332
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ſo können wir im Sinne eines unſerer führenden Blätter olgern, ache der
Katholiken aller Länder ſein, ihre Regierungen zu veranlaſſen, den italieniſchen
Staatsmännern gegebener Zeit nahezulegen, wie großen Wert das geſamte
atholiſche olk darauf legt, daß die römiſche rage uin einer die volle Zu
immung des Papſtes indenden eiſe 10 gelöſt werde

Hieraus ergibt ſich, daß enedi n dieſer wichtigen age die En  eidung
nach ihren Hau  nien In Übereinſtimmung mit ſeinen Vorgängern ereits ſo ge⸗
troffen hat, wie ſie Auns eine ruhige rwägung der politiſchen eitlage auf ihrem
natürlichen, dem theologiſchen Untergrund längſt vorgezeichnet atte Es bleibt ihm
aher außer der autoritativen Feſtlegung der oben erwähnten weſentlichen ertrags⸗
beſtimmungen nUur noch die Entſcheidung einiger Nebenfragen und Modalitäten
vorbehalten

ni Volkszeitung 1916, Aug., Nir 699,
2 An weiterer Literatur, auf eren Beſprechung ich hier leider verzichten uß,
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quad. 1586, 129—144; VVes de la Brière, Les luttes présentes de PEglise,
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und Völkerrecht, Graz 1885; V  V  ampert, Die völkerrechtliche Stellung des Apoſtol.
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Fr V. Holtzendor Handbuch des erre II (1887); Jenny, Iſt der
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